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 Zusammenfassung 

Im Rahmen des UVP­Berichts wurden die möglichen Auswirkungen auf die Schutzgü­
ter nach UVPG ermittelt und bewertet. Nachfolgend werden die Ergebnisse des UVP­
Berichts zusammenfassend dargestellt. Bezüglich der möglichen Auswirkungen des 
Vorhabens auf die in § 2 des UVPG [2] aufgeführten Schutzgüter wird zusammenfas­
send folgendes aufgeführt: 

Schutzgut Mensch 

Mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch können sich in Verbindung mit 
Luftschadstoffemissionen und ­immissionen, Lärmemissionen und ­immissionen, 
Lichtemissionen und ­immissionen, dem Umgang mit Abfällen und wassergefährden­
den Stoffen, Wasser und Abwasser sowie durch Brände und Explosionen ergeben. Im 
Ergebnis sind unter Berücksichtigung der Anlagenplanung und der in den gutachterli­
chen Untersuchungen getroffenen Maßgaben insgesamt keine wesentlichen negati­
ven Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
können sich potenziell in Verbindung mit Luftschadstoffemissionen und ­immissionen, 
Lärmemissionen und ­immissionen, Lichtemissionen und ­immissionen, dem Umgang 
mit Abfällen und wassergefährdenden Stoffen, Wasser und Abwasser sowie durch Flä­
chenverbrauch ergeben. Im Ergebnis sind unter Berücksichtigung der Anlagenplanung
und der in den gutachterlichen Untersuchungen getroffenen Maßgaben (insb. den Ver­
meidungs­, Verminderungs­, Ausgleichsmaßnahmen) insgesamt keine wesentlichen 
negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu 
erwarten. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden können sich in Verbin­
dung mit Luftschadstoffemissionen und ­immissionen, dem Umgang mit Abfällen und 
wassergefährdenden Stoffen und dem Flächenverbrauch ergeben. Im Ergebnis sind 
unter Berücksichtigung der Anlagenplanung und der in den gutachterlichen Untersu­
chungen getroffenen Maßgaben insgesamt keine wesentlichen negativen Auswirkun­
gen auf das Schutzgut Fläche und Boden zu erwarten. 

Schutzgut Wasser 

Mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser können sich in Verbindung mit Luft­
schadstoffemissionen und ­immissionen, dem Umgang mit Abfällen und wassergefähr­
denden Stoffen, der Entnahme und Einleitung von betrieblichen Abwässern und Nie­
derschlagswasser und dem Flächenverbrauch ergeben. Im Ergebnis sind unter Be­
rücksichtigung der Anlagenplanung und der in den gutachterlichen Untersuchungen 
getroffenen Maßgaben insgesamt keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Wasser zu erwarten. 

Schutzgut Luft, Klima 

Mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Luft, Klima können sich potenziell in Ver­
bindung mit Luftschadstoffemissionen und ­immissionen, CO2­Emissionen und ­immis­
sionen und dem Flächenverbrauch ergeben. Im Ergebnis sind unter Berücksichtigung 
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der Anlagenplanung und der in den gutachterlichen Untersuchungen getroffenen Maß­
gaben insgesamt keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft, 
Klima zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft und Erholung 

Mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und Erholung können sich po­
tenziell in Verbindung mit Luftschadstoff­ sowie Lärmemissionen und ­immissionen, 
Lichtemissionen und ­immissionen und dem Flächenverbrauch ergeben. Im Ergebnis 
sind unter Berücksichtigung der Anlagenplanung und der in den gutachterlichen Un­
tersuchungen getroffenen Maßgaben insgesamt keine wesentlichen negativen Aus­
wirkungen auf das Schutzgut Landschaft und Erholung zu erwarten. 

Schutzgut kulturelles Erbe und Sachgüter 

Mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und Sachgüter können sich 
potenziell in Verbindung mit Luftschadstoff­ sowie Lichtemissionen und ­immissionen 
und dem Flächenverbrauch ergeben. Im Ergebnis sind unter Berücksichtigung der An­
lagenplanung und der in den gutachterlichen Untersuchungen getroffenen Maßgaben 
insgesamt keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles 
Erbe und Sachgüter zu erwarten. 
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